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Entfall des Entflechtungsgesetzes des Bundes, außerdem Landes -GVFG in 
Bayern [58819]

Sehr geehrter Herr Fenske,

gerne beantworte ich Ihnen auch Ihre Folgefrage.

Wie ich bereits in dem ersten Schreiben mitteilte, wird der Wegfall der Entflech-
tungsmittel für den Freistaat Bayern in ausreichender Höhe kompensiert.

Zwar kann der Bayerische Landtag nach dem Wegfall der Zweckbindung über die 
Verwendung der Mittel frei entscheiden und könnte damit theoretisch eine Kü r-
zung vornehmen. 

Der Doppelhaushalt für die Jahre 2019/2020 wurde noch nicht verabschiedet.
Den Entwurf des Haushaltplans 2019/2020 können Sie unter: 
https://www.bayern.landtag.de/d okumente/haushaltsplan-20192020 einsehen.
Allerdings wurde b ereits im Nachtragshaushalt 2018 mittels sog. Verpflichtung s-
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ermächtigungen festgelegt, dass im Jahr 2020 Mittel in derselben Höhe, wie im 
Jahr 2019 (76,135 Mio. €) für ÖPNV Projekte nach dem BayGVFG zur Verfügung 
stehen werden. Auch der jetzt veröffentlichte Entwurf sieht über Verpflichtungse r-
mächtigungen eine Fortgeltung nach 2020 in entsprechender Höhe vor. Eine Kür-
zung ist demnach unwahrscheinlich.

Mit freundlichen Grüßen
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